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Geschichte des Arbeitsrechts (Überblick)

A. 

Frühgeschichte (Zeit vor der Industrialisierung)

I.

Römisches Recht:

1.

Die Erbringung fremdbestimmter Arbeit entfiel unter den Vertragstyp der „locatio conduktio“, einem Vertragstyp, der nach heutigem Rechtsverständnis unter vier verschiedene Vertragstypen aufzuteilen ist, nämlich Mietvertrag, Pachtvertrag, Dienstvertrag und Werkvertrag.

a) Die Sklavenarbeit für einen anderen als den eigenen Herren wurde als Sachmiete („locatio conduktio rei“) eingestuft.
b) Der Werkvertrag wurde als „locatio conduktio operis“ bezeichnet.
c) Der Arbeitsvertrag wurde als „locatio conduktio operarum“ bezeichnet.

Arbeitsverträge waren also im Bereich des römischen Rechts zwar kodifiziert worden, kamen in der Praxis aber nur selten vor. Der erste „moderne“ arbeitsrechtliche Ansatz der locatio conduktio operarum lag in der Zuweisung der Lohngefahr zum Arbeitgeber. Unterbleibt die Arbeitsleistung aus Gründen, die auf  der Seite der Arbeitgebers (also in dessen Risikosphäre) liegen (z.B. Unwetter, Materialmangel), so hatte der Arbeitgeber gleichwohl den vereinbarten Lohn zu zahlen. Eine derartige Risikoverteilung entspricht den Grundsätzen der modernen Betriebsrisikolehre.

2.

Sogenannte „höhere“ Dienste wurden aufgrund eines Auftrags (mandatum) von sog. „Freien“ (z.B. von Ärzten oder Advocaten) offiziell unentgeltlich geleistet. Eine dennoch gezahlte Vergütung stellte nicht etwa einen Arbeitslohn, sondern ein honorarium (Ehrensold) dar.

3.

Die Grundsätze der „locatio conduktio“ finden sich (natürlich mit Ausnahme der Sklavenarbeit) im BGB wieder. So ist die Sachmiete in §§ 535 ff. BGB, das Werkvertragsrecht in §§ 631 ff. BGB geregelt. Sowohl das Recht der „höheren“ Dienstleistungen als auch das des Arbeitsverhältnisses findet in § 611 ff. BGB seine Regelung.

II.

Germanisch-deutsches Recht:

1.

Deutschrechtlicher „Treudienstvertrag“ (fränkische Zeit, 500 – 900 n.Chr.). Dieser beruht auf einem mittelalterlichen, stark vom Lehensrecht geprägten Gedanken von lebenslanger Gefolgschaft, Treue und Fürsorge. Derartige Grundsätze sind auch Bestandteil des heutigen deutschen Arbeitsrechts. Nach wie vor wird von der absolut herrschenden Auffassung dem Arbeitnehmer eine Treuepflicht und dem Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht auferlegt. Treue- und Fürsorgepflicht stellen jeweils ein ganzes Bündel von vertraglichen Nebenpflichten dar.

2.

Zunftordnungen des späten Mittelalters (ca. 1250 bis 1500) und der beginnenden Neuzeit (Ab ca. 1600 – 1789). Darin finden sich zahlreiche Vorschriften über die Berufsausbildung, den Status von Lehrlingen, Gesellen und Meistern, Arbeitszeit u. dgl. Die Arbeitsverhältnisse 

in den Handwerkszünften waren patriarchalisch sowie von einer relativ starken persönlichen Verbundenheit geprägt. So waren die Gesellen und Lehrlinge regelmäßig in den Haushalt des Meisters aufgenommen. Auch heute finden sich noch in vereinzelten Handwerksberufen Rückgriffe auf Begrifflichkeiten der Zunftordnungen, so z.B. das „Freisprechen“ der Lehrlinge (z.B. Maurer-, Schreiner-, Zimmererhandwerk u.v.m.). In der – meist feierlich vorgenommenen - „Freisprechung“ liegt die Aufnahme des vormaligen Lehrlings in den Kreis der Gesellen nach bestandener Gesellenprüfung.

3.

Regelungen für Bergarbeiter

4.

Gesindeordnungen (land- und hauswirtschaftliches Gesinde)

B.

Entstehung des modernen Arbeitsrechts im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert

Sog. „freie Arbeitsverträge“ konnten – vom rechtlichen Status der Vertragsparteien her – frei ausgehandelt werden. Tatsächlich wirkte sich die wirtschaftliche Überlegenheit des Arbeitgebers so aus, dass dieser seinem Vertragspartner, dem Arbeitnehmer, die Arbeitsbedingungen weitestgehend einseitig aufdrängen konnte. Dies führte neben dem Aufkommen von außerordentlich langen Arbeitszeiten (12 – 14 Stunden täglich bei 6 Arbeitstagen pro Woche ohne Urlaubsgewährung) an stark gesundheitsschädigenden und unfallgefährdeten Arbeitsplätzen bei geringfügigsten Entlohnungen auch zum verstärkten Aufkommen von Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken und Bergwerken.

1.

Arbeitsschutzrecht:

· 09.03.1839: „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“: Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 9 Jahren, Beschränkung der Beschäftigung von Kindern unter 16 Jahren auf 10 Stunden pro Tag.

· 16.05.1853: Heraufsetzung des Schutzalters auf 12 Jahre, Einführung fakultativer behördlicher „Fabrikinspektionen“

· 1878: Ersetzung der fakultativen Fabrikinspektionen durch eine obligatorische Gewerbeaufsicht, ausgeführt von staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten.

2.

Sozialversicherungsrecht:

· 1883: Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung 

· 1884: Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung

· 1889: Einführung der gesetzlichen Invaliditäts- und Rentenversicherung

· 19.07.1911: Zusammenfassung der vorstehenden Gesetzte zur Reichsversicherungsordnung (RVO)

3.

Koalitionsrecht:

· Koalitionsverbot im allgemeinen preußischen Landrecht von 1794, II. Teil, 8. Abschnitt, § 396: „Die Gesellen machen unter sich keine Kommune oder privilegierte Gesellschaft aus“
· 1845: Ausdrückliches Koalitionsverbot – auch für Industriearbeiter – in der Allgemeinen Preußischen Gewerbeordnung. Die Durchführung von Streiks war mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bedroht.

· Märzrevolution 1848: Statuierung eines Grundrechts auf Vereinigungsfreiheit durch die von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen „Grundrechte des Deutschen Volkes“ 

· Bildung einer Vielzahl örtlicher Arbeitervereine. Aus dem Zusammenschluss derartiger Vereine entstand die „Arbeiterverbrüderung“, auf deren Generalversammlung 1849 ca. 15.000 organisierte Arbeitnehmer vertreten waren.

· Wiedereinführung der Koalitionsverbote und Auflösung der „Arbeiterverbrüderung“ sowie der örtlichen Arbeitervereine nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution.

· Ab 1860: Bildung lokaler und später auch nationaler Arbeitervereine

· 1863: Bildung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der ersten ausgesprochenen Arbeiterpartei.

· 1865: Gründung des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins in Leipzig, Auftakt zur Herstellung einer breiten nationalen Gewerkschaftsbewegung.
· 1869: Aufhebung aller Koalitionsverbote in § 152 der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes. Allerdings wurden Koalitionsabreden als unklagbar, also als Naturalobligation, statuiert. 
· Über 700 Streiks in den Jahren 1871 – 1873.
· Zunehmendes Erstarken der Sozialdemokratischen Partei.
· 19.11.1878: Erlass des Sozialistengesetzes („Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“), Verbot der Sozialdemokratischen Partei, Auflösung vieler Arbeitervereine wegen (vorgeblicher) sozialdemokratischer Bestrebungen.
· Dadurch Auslösung immer weitgreifenderer Streikwellen und immer stärkeren Zulaufs zu den Arbeitervereinen. Zunehmende Wahlerfolge sozialdemokratischer Reichstagskandidaten, denen das passive Wahlrecht nicht entzogen worden war.
· 1889: Ausstand von 150.000 Ruhrbergarbeitern.
· 1990: Abschaffung des Sozialistengesetzes.
· 1890 – 1914: zunehmende Erstarkung der Gewerkschaftsbewegung, 
· 1913: 2,5 Mio. Arbeitnehmer sind gewerkschaftlich organisiert, ca. 13.500 Tarifverträge waren abgeschlossen worden, namentlich mit kleineren und mittleren Unternehmen.
4.

Bürgerliches Recht:

Die, hauptsächlich von Otto von Gierke am 1. Entwurf des BGB geübte Kritik am (wirtschafts-) liberalen Geist des BGB, insbesondere beim Dienstvertragsrecht (§§ 611 ff. BGB), fand wenig Resonanz und führte lediglich zur Hinzufügung der §§ 616 und 617 BGB (Entgeldfortzahlung bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung, insbesondere Krankheit) sowie von § 618 BGB (Schutz gegen Gefahr für Leben und Gesundheit am Arbeitsplatz). Der so erstellte, „mit einem Tropfen sozialen Öls gesalbte“ 2. Entwurf des BGB trat am 01.01.1900 in Kraft. 

Das nahezu völlige Fehlen von Arbeitnehmerschutzrechten im BGB führte in der weiteren geschichtlichen Entwicklung zu einer Fülle eigenständiger arbeitsrechtlicher Gesetze sowie zur Regelung zahlreicher Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, letztlich also zu einer eigenständigen Disziplin des Arbeitsrechts.

5.

Betriebsverfassung:

· Bereits in einem von der Frankfurter Verfassungsgebenden Nationalversammlung von 1848 vorliegenden Entwurf einer Reichsgewerbeordnung war die Bildung sog. Fabrikausschüsse zwingend vorgesehen. Eine Umsetzung erfolgte nicht.

· 1891: Einführung einer fakultativen Einrichtung von Arbeiterausschüssen in den Betrieben durch das Arbeiterschutzgesetz.

· 1905: Zwingende Einrichtung von Arbeiterausschüssen in den Betrieben des Bergbaus.

· 1909: Zwingende Einrichtung von Arbeiterausschüssen im gesamten Reichsgebiet.
C.

Weimarer Republik (09.11.1918 – 29.01.1933)

1.

Verfassungsrecht:

Weimarer Reichsverfassung vom 11.08.1919:

· Art. 165 Abs. 1 S. 2 WRV: verfassungsrechtliche Anerkennung von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden (die aber auch zuvor nie irgendwelchen Legitimitätsproblemen begegnet sind) und Ihren Vereinbarungen (Anerkennung der Tarifautonomie).

· Art. 159 WRV: Koalitionsfreiheit (Verfassungsrechtliche Existenz- und Betätigungsgarantie für die Koalitionen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, zu letzteren siehe vorstehend).
· Art. 165 Abs. 2 WRV: Einführung eines Stufenaufbaus von Arbeiter- und Wirtschaftsräten in einer übergreifenden Räteorganisation, zu der es aber nicht kam.
2.

Koalitionsrecht:

· 1922: 7,0 Mio. Arbeitnehmer sind im in den dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) angehörigen Gewerkschaften organisiert. 

· Im selben Jahr waren fast 900.000 Betriebe mit ca. 14,6 Mio. Beschäftigten durch Tarifverträge erfasst.
· ab 1923: Rückgang des Mitgliederbestandes bei den Gewerkschaften auf 3,3 Mio. innerhalb von zwei Jahren infolge der galoppierenden Inflation.
· 30.10.1923: Einführung der Schlichtungsverordnung, die eine Zwangsschlichtung durch einen staatlichen Schlichter bei Lohnauseinandersetzungen vorsah und damit einen erheblichen Eingriff in die Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie bedeutete.

· ab 1929: Weltwirtschaftskrise, Ansteigen der Arbeitslosenzahlen auf 1,4 Mio. 1928 und auf 6,1 Mio. im Februar 1932.
· 08.12.1931: gemäß der Brüningschen Notverordnung konnten Löhne ohne Rücksicht auf bestehende Tarifverträge drastisch herabgesetzt werden. Damit wurde Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie faktisch außer Kraft gesetzt.
3.

Betriebsverfassung:

· Einführung des Betriebsrätegesetztes(BRG)  vom 04.02.1920: Wahl von Betriebsräten in den Betrieben. Das BRG kann als Vorläufer der Betriebsverfassungsgesetze nach 1945 angesehen werden.

4.
Arbeitsschutzrecht:

· Verordnung über die Arbeitszeit 23.11.1918: Einführung des Achtstundentages bei sechs Arbeitstagen pro Woche (Werktage). Ein derartiger Standart entspricht vom Grundsatz her auch dem aktuellen Arbeitszeitgesetz (ArbZG vom 06.06.1996).

· Ausdehnung der Verordnung über die Arbeitszeit auf Angestellte.

· Arbeitszeitverordnung vom 21.12.1923: Festlegung von Möglichkeiten zur Verlängerung der Arbeitszeit durch die Tarifvertragsparteien sowie Festlegung von Ausnahmen vom 8-Stunden-Tag.

· 1923: Erlass des Schwerbeschädigtengesetztes zum Schutz der kriegsbedingt vorhandenen zahlreichen „Schwerbeschädigten“ (heutige Terminologie: „behinderte Menschen“) im Arbeitsprozess.

· 1927: Ausweitung des zuvor bereits vorhandenen Schutz der Wöchnerinnen im Arbeitsverhältnis zu einem weiterreichenden Mutterschutz. 

5. Prozessrecht:

· Arbeitsgerichtsgesetz vom 23.12.1926: Errichtung einer einheitlichen und umfassenden Arbeitsgerichtsbarkeit. Schaffung einer Revisionsinstanz mit dem Reichsarbeitsgericht (RAG).

6.

Sozialversicherungsrecht:

- Einführung der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung durch das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16.07.1927  

D. 

Zeit des Nationalsozialismus (1933 – 1945)

· Abbruch der Entwicklung des Arbeitsrechts und der bis dahin geschaffenen Arbeitsrechtskultur.

· Auflösung der Gewerkschaften und deren Ersetzung durch die Deutsche Arbeitsfront (DAF) als politische Einheitsorganisation von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

· 20.10.1934: Erlass des Gesetzes zur Ordnung der Nationalen Arbeit (AOG) mit zwanzig Durchführungsverordnungen.

· 23.03.1934: Gesetzes zur Ordnung der Nationalen Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben (AOGö) mit fünf Durchführungsverordnungen.

· Aufhebung der meisten in den zwanziger Jahren ergangenen arbeitsrechtlichen Gesetze.

· Verbot von Arbeitskämpfen

· Abschaffung von Tarifverträgen und deren Ersetzung durch Tarifordnungen, die ein „Treuhänder der Arbeit“ erließ.

· Abschaffung der Betriebsräte und deren Ersetzung durch sog. „Vertrauensräte“, in denen der Arbeitgeber (nunmehr „Betriebsführer“) den Vorsitz hatte. Die Arbeitnehmerschaft wurde als „Gefolgschaft“ bezeichnet.

· Lediglich das (im BGB geregelte) Arbeitsvertragrecht und die Arbeitsgerichtsbarkeit wurden keinen nennenswerten Veränderungen unterworfen. 

· 30.04.1938: Erlass einer Arbeitszeitordnung.

· Erlass eines Jugendschutzgesetzes, in dem ein generelles Beschäftigungsverbot von Jugendlichen unter 14 Jahren verhängt wurde. Jugendliche unter 18 Jahren wurden einem generellen Jugendschutz unterstellt.

· 17.05.1942: Erlass eines Mutterschutzgesetzes mit erweitertem Arbeitsschutz für erwerbstätige Mütter.

E. 

Nachkriegszeit (1945 - 1949)

· Wiederaufbau der Gewerkschaften in den einzelnen westlichen Besatzungszonen unter Kontrolle der Westalliierten nach dem Industrieverbandsprinzip (Einheitsgewerkschaften), Abrücken vom Berufsverbandsprinzip (berufsständische Gewerkschaften).

· 1946 – 1949: Inkrafttreten der Landesverfassungen, in denen nicht nur die Koalitionsfreiheit statuiert wurde, sondern speziell den Gewerkschaften weitergehende Rechte, insbesondere das Streikrecht, explizit eingeräumt wurden. Art. 29 Abs. 5 der hessischen Verfassung verbot darüber hinaus jede Form der Aussperrung.

· 12.11.1948: Demonstrations- und Generalstreik von 9,25 Mio. Arbeitern, Angestellten und Beamten, u.A. mit dem Ziel der Überführung der Grundstoffindustrien und Kreditinstitute in Gemeinwirtschaft und einer „Demokratisierung der Wirtschaft und gleichberechtigten Mitwirkung der Gewerkschaften in allen Organen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung“. 

· 24.05.1949: Inkrafttreten des Grundgesetzes, Statuierung der Koalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 GG, deren Umfang allerdings hinter dem vieler Landesverfassungen zurückbleibt (keine ausdrückliche verfassungsrechtliche Garantie des Streikrechts, kein ausdrückliches Aussperrungsverbot. Wegen Art. 31 GG verlieren weitergehende in den Landesverfassungen erteilte Garantien ihre rechtliche Wirksamkeit. Die Unbestimmtheit der Weite der Koalitionsfreiheit im GG führte zu einer Übertragung dessen Bestimmung auf die Gerichte, insbesondere das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht.

· 14.10.1949: Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in München.

F. 

Zeit von 1950 – 1968

· 21.05.1951: Erlass des Montanmitbestimmungsgesetzes (Einführung einer vollen paritätischen Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern in Betrieben des Bergbaus und der Eisen- und Stahl erzeugenden Industrie).
· 11.11.1952: Erlass des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG 1952), Einführung einer 1/3- paritätischen Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern im Betrieb).

· 07.08.1956: Erlass eines Ergänzungsgesetzes zum Montanmitbestimmungsgesetz. 

· 29.11.1961: Einführung einer neuen Arbeitszeitordnung (AZO) mit einer regel-mäßigen Arbeitszeit von täglich 8 Stunden an sechs Wochentagen (Werktagen).

· 08.01.1963: Erlass des Bundesurlaubsgesetzes (Festlegung eines Mindesturlaubs für Arbeitnehmer).

G. 

Zeit von 1969 bis 1982 (Zeit der sozialliberalen Koalition, sog. „Blütezeit des Arbeitsrechts“, insbesondere bis 1976).

· 27.06.1969: Erlass der Lohnfortzahlungsgesetzes (LFZG) zur Sicherung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

· 25.08.1969: Erlass des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG).
· 15.01.1972: Erlass eines neuen Betriebsverfassungsgesetzes mit deutlich erweiterten Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats.

· 19.12.1974: Erlass des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz – BetrAVG).

· 04.05.1976: Erlass des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz – MitbestG), Einführung einer eingeschränkten „quasi“-paritäti-schen Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern in Betrieben mit mehr als 200 Arbeitnehmern, in der Rechtsform der AG, GmbH oder KGaA.

· Zunehmende Zurückhaltung bei der Ausweitung von Arbeitnehmerrechten ab ca. 1976 aufgrund zurückgehenden Wirtschaftswachstums, zunehmenden Konkurrenzdrucks ausländischer Unternehmen sowie der ersten und zweiten Ölkrise (1973 und 1979).

H. 

Zeit von 1982 bis 1998 (Zeit der christlich-liberalen Koalition, sog. „Wende“).

· Diese Zeit war einerseits gekennzeichnet durch Deregulierungsbestrebungen im Arbeitsrecht in zahlreichen Einzelbreichen, z.B. Modifikation der sog „Kleinbetriebsklausel“ in § 23 des Kündigungsschutzgesetzes, dort Heraufsetzung der Anwendungsgrenze von 5 auf 10 Arbeitnehmer. Andererseits erfolgte die Ausweitung des Sozialversicherungsrechts durch Installation der gesetzlichen Pflegeversicherung, eines Schutzes für sogenannte „Leiharbeiter“ sowie die Statuierung einer Pflicht des Arbeitgebers zur Erstellung eines schriftlichen Nachweises über den Inhalt von Arbeitsverträgen, die ansonsten keiner Schriftform bedürfen.

· 1986: Änderung des damaligen § 116 AFG (heute §§ 174 i.V.m. 146 SGB III) nach erfolgreicher Durchsetzung eines Einstiegs in die 35- Stunden- Woche durch die IG- Metall durch neue und erfolgreiche Arbeitskampftaktiken. Die gegen den erbitterten Widerstand von Gewerkschaften, SPD und Grünen durchgesetzte Gesetzesänderung führte zu einer nicht unerheblichen Einschränkung bei der Zahlung von Kurzarbeitergeld an mittelbar arbeitskampfbetroffene Arbeitnehmer. 

· 01.01.1995: Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung durch das Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) als fünfte Säule der Sozialversicherung gegen den erheblichen Widerstand der Arbeitgeber.

· 03.03.1995: Erlass des Gesetzes zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG) zur Beseitigung von Missständen im Bereich der sog. „Leiharbeit“.

· 20.07.1995: Erlass des Gesetzes über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz – NachweisG). Dadurch wurde der Arbeitgeber zur Erstellung eines schriftlichen Nachweises über eine Vielzahl als wesentlich erachteter Arbeitsvertragsbedingungen verpflichtet.

· 26.02.1996: Erlass des Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG)

· 26.05.1996: Erlass des Gesetzes über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz), Schaffung einheitlicher Regelungen für Arbeiter und Angestellte bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

J. 

Zeit ab 1998 („rot-grüne“ Koalition, 1998 bis 2005, „große“ Koalition ab 2005):

· Aufgrund globalisierungsbedingt zunehmendem Wettbewerbsdruck erfolgte, ent-gegengesetzt zu den Vorstellungen der Gewerkschaften, keine Wiederherstellung des Rechtszustandes der 70´er Jahre. Statt dessen kam der Gesetzgeber den zunehmenden Forderungen der Arbeitgeber nach mehr Flexibilisierung der arbeits-rechtlichen Bestimmungen nach. Nicht nur aufgrund umzusetzender EU- Bestimmungen widmete sich der Gesetzgeber verstärkt der Regelung von Gleichbehandlungsfragen im Arbeitsrecht. Gegenstand der gesetzgeberischen Tätigkeit waren schließlich auch Fragen der Schaffung einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

· 21.12.2000: Erlass des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG), welches einerseits die Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten verbietet und sogar einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Verringerung der Arbeitszeit statuiert, andererseits die Zulässigkeit des Abschlusses von befristeten Arbeitsverträgen erheblich erweitert.

· 25.09.2001: Erlass eines neuen Betriebsverfassungsgesetzes, welches bei sonst eher gleichem Bestand an Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats durch Schaffung oder Modifikation zahlreicher Einzelbestimmungen dem Gleichbehandlungsgrundsatz verstärkt Geltung verschafft. 

· 20.06.2002: Novellierung des Mutterschutzgesetzes.

· 02.06.2003: Erlass eines neuen Gesetzes über den Ladenschluss, mit erheblicher Öffnung der bis dato streng gehandhabten kurzen Ladenöffnungszeiten.

· 14.08.2006: Erlass des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), im allgemeinen Sprachgebrauch auch „Antidiskriminierungsgesetz“ genannt gegen den erbitterten Widerstand der Arbeitgeber, der CDU und der FDP. Die von den Gegnern des Gesetzes befürchtete „Klagewelle“ blieb jedoch vollständig aus.
· 05.12.2006: Ersetzung des Bundeserziehungsgeldgesetzes durch das Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) mit erheblich erhöhtem Elterngeld sowie dem Ziel der Schaffung von Anreizen der Inanspruchnahme von Elternzeit durch berufstätige Väter.
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